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Flurstücksnummer

Flurstücksgrenze

Versorgungsleitung - unterirdisch, mit Bezeichnung des Mediums

p

private Grünfläche

Allgemeines Wohngebiet - WA (mit Nr. des Baufeldes)

§ 4 BauNVO

Art der baulichen Nutzung

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des BauGB - §§ 2 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO 

Verkehrsflächen

§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB

Straßenverkehrsflächen

Sonstige Planzeichen

Bauweise, Baugrenze

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

Baugrenze

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

§ 9 Abs. 7 BauGB

Hinweise

Teil A - Planzeichnung

Grünflächen

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB

Höhenlinien

Planzeichenerklärung (§ 9 Abs. 1 des Baugesetzbuches)

Teil B Textteil

I. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

(§ 9 BauGB und §§ 1 - 23 BauNVO)

1 Art der baulichen Nutzung (§§ 1 - 11 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Es wird ein "Allgemeines Wohngebiet" (WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt.

1.2 Folgende Nutzungen werden gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO als nicht zulässig festgelegt:

- die in § 4 Abs. 2 Nr. 2 genannten zulässigen Nutzungen

- Anlagen für sportliche Zwecke (§ 4 Abs. 2 Nr.3).

1.3 Die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BauNVO werden gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht

Bestandteil des Bebauungsplanes.

2 Maß der baulichen Nutzung (§§ 16 - 20 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) wird mit 0,4  festgesetzt.

2.2 Die zulässige Geschossflächenzahl GFZ wird mit 0,8 festgesetzt. Die Anzahl der zulässigen

Vollgeschosse wird auf 2 Vollgeschosse begrenzt.

3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen (§§ 22 und 23 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3

BauGB)

3.1 Für das Allgemeine Wohngebiet WA 1 wird die offene Bauweise festgesetzt. Es sind aus-

schließlich Einzel- und Doppelhäuser mit insgesamt maximal 2 Wohneinheiten je Wohn-

gebäude zulässig.

3.2 Für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 sind Einzel- und Doppelhäuser mit insgesamt 2

Wohneinheiten je Wohngebäude in offener Bauweise sowie zusätzlich eine geschlossene

Bauweise mit Reihenhäusern zulässig.

3.3 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgesetzt.

3.4 Für die Bemessung und Lage der Abstandsflächen zwischen den Baugrundstücken gilt

§ 6 SächsBO. Der Mindestabstand beträgt 3,0 m. Der Mindestabstand zum Wohngebiet

Händelstraße ist mit 5,0 m festgesetzt.

4 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 21a BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 4

BauGB)

4.1 In dem allgemeinen Wohngebiet sind Stellplätze und Garagen nur für den durch die zuge-

lassene Nutzung verursachten Bedarf zulässig. Stellplätze, Garargen und Nebenanlagen sind

auf dem Baugrundstück herzustellen. Es sind je Wohneinheit zwei Stellplätze für die zuläss-

igen Nutzungen entsprechend der Richtzahlentabelle der VwVSächsBO § 49 nachzuweisen.

4.2 Öffentliche Parkplätze sind außerdem auf den dafür festgesetzten Flächen an der geplanten

Wohnstraße zulässig.

4.3 Die der Versorgung des Baugebietes mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur

Ableitung von Abwasser dienenden Nebenanlagen werden gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO als

Ausnahme zugelassen.

5 Flächen für Maßnahmen zur Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser

(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauBG)

5.1 Rückhaltung und Versickerung von Oberflächenwasser sollen innerhalb des Geltungs-

bereiches erfolgen.

Maß der baulichen Nutzung

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des BauGB - §§ 16 bis 21 der Baunutzungsverordnung - BauNVO 

GRZ 0,4       Grundflächenzahl

II                   Anzahl der Vollgeschosse  (Höchstmaß)

o         offene Bauweise

               nur Einzelhäuser und Doppelhäuser zulässig

ED

Pflanzgebote

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Nutzungsschablone

Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

Bauweise Zahl der Vollgeschosse

II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

(§ 9 Abs. 4 BauGB und § 89 SächsBO)

9 Gestaltung der Dächer

9.1 Dächer der Hauptgebäude sind als Sattel-, Pult- , Walm- oder Flachdach auszubilden.

9.2 Bei Sattel- , Pult- und Walmdächern der Hauptgebäude sind die Dächer in schiefergrauen,

dunklem Farbton (anthrazitfarben, dunkelgrau, altgrau, schwarz oder Rottöne) zu gestalten.

Die Dächer der Nebenanlagen sind in Farbe dem Dach des Hauptgebäudes anzugleichen.

9.3 Sattel-und Walmdächer sind mit einer Dachneigung von 20° bis 45° zu gestalten.

9.4 Glänzende, reflektierende Materialien zur Dacheindeckung sind auszuschließen (ausge-

nommen Solar- und Photovoltaikanlagen).

9.5 Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen auf Dächern sind zulässig. Sie sind zu einheitlich

geordneten Elementen zusammenzufassen und müssen die Neigung des Daches auf-

nehmen.

10 Fassadenfarbe

10.1 Grelle, auffallende Farbtöne sind als Fassadenfarbe unzulässig. Grelle Farben sind Farbtöne,

die mit folgenden RAL-Farben vergleichbar sind: RAL 1026 Leuchtgelb, RAL 2005 Leucht-

orange, RAL 3001 Signalrot, RAL 3024 Leuchtrot, RAL 4003 Erikaviolett, RAL 5002 Ultra-

marinblau, RAL 6001 Smaragdgrün, RAL 6038 Leuchtgrün.

11 Art und Gestaltung der Einfriedungen

11.1 Straßenseitig sind Einfriedungen bis zu einer Höhe von maximal 1,5 m in Form von Zäunen

und Hecken zulässig; werden entsprechend SächsBO (§ 61 Abs. 1 Nr. 7) zulässige Zäune

errichtet oder Hecken gepflanzt, die höher als 0,8 m sind, ist die Einhaltung des Sichtwinkels

zum öffentlichen Verkehrsraum nachzuweisen.

11.2 Mit Einfriedungen ist ein Mindestabstand von 0,50 m zu öffentlichen Verkehrsflächen ein-

zuhalten.

III. Hinweise zur Planung

1 Mutterboden: Gemäß § 202 BauGB i.V.m. § 1 BBodSchG gebührt dem Mutterboden besonderer

Schutz. Er ist vor Baubeginn gesondert zu lagern und nach Bauabschluss dem Gebiet sinnvoll

wieder zuzuführen (z.B. zur Geländegestaltung). Sonstige nichtbelastete Erdmassen der

Ablagerungen oder des Aushubes sind nach Möglichkeit weitgehend im Gebiet einzubauen bzw.

zur Verwendung abzugeben.

2 Um größere topographische Veränderungen zu vermeiden, sind Bodenbewegungen auf den

Baugrundstücken möglichst gering zu halten.

3 Zeigen sich im Rahmen der geplanten Tief-/ Baumaßnahmen organoleptische (Sicht, Geruch)

Auffälligkeiten im Boden, sind diese gemäß § 13 Abs. 3 des Sächsischen Kreislaufwirtschafts-

und Bodenschutzgesetzes unverzüglich dem Dezernat 3 im Landratsamt Zwickau anzuzeigen.

Über notwendige Maßnahmen wird standortbezogen entschieden.

4 Im Bereich geplanter Baumaßnahmen sollte eine Baugrunduntersuchung in Anlehnung an die

DIN 4020 1 DIN EN 1997-2 durchgeführt werden. Hierbei sollten vorhandene Geodaten des

Sächs. Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie recherchiert und angemessen

berücksichtigt werden. Ggf. erforderliche hydrogeologische Untersuchungen (Versickerungs-

eigenschaften des Untergrundes) sollten in die Baugrunduntersuchung integriert werden. Die

für Baugrunduntersuchungen anzulegenden Bohrungen sind nach Geologiedatengesetz GeolDG

spätestens zwei Wochen vor Bohrbeginn beim Geologischen Dienst, Abteilung Geologie des

LfULG anzumelden (§ 8 GeolDG). Für diese Anzeigen wird das Online-Portal ELBA.SAX em-

pfohlen. Die Bewertungsdaten (Einschätzungen, Schlussfolgerungen, Gutachten) sind spätes-

tens sechs Monate nach dem Abschluss der geologischen Untersuchungen an die zuständige

Behörde in Sachsen (LfULG) zu übermitteln (§§ 9, 10 GeolDG).

5 Im Planungsgebiet befinden sich Vermessungs- und Grenzpunkte. Diese sind geschützt und

grundsätzlich während Baumaßnahmen nicht zu verändern oder zu beseitigen. Gefährdete

Vermessungs- und Grenzpunkte sind von den Baumaßnahmen durch einen öffentlich bestellten

Vermessungsingenieur oder das Vermessungsamt sichern zu lassen (§§ 6 und 27 Sächs.

Vermessungsgesetz).

6 Das Vorhabengebiet ist Teil eines fundreichen Altsiedelgebiet. Im direkten Umfeld des Vor-

habenareals befinden sich zahlreiche archäologische Kulturdenkmale. Sie zeigen die hohe

archäologische Relevanz des gesamten Vorhabenareals deutlich an und sind nach § 2 

SächsDschG Gegenstand des Denkmalschutzes.

Vor Beginn von Bodeneingriffen im Rahmen von Erschließungs- und Bauarbeiten müssen im von

Bautätigkeit betroffenen Areal durch das Landesamt für Archäologie im gesamten Gebiet des

Bebauungsplanes archäologische Grabungen mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf zu den

geplanten Baumaßnahmen durchgeführt werden. Auftretende Befunde und Funde sind sach-

gerecht auszugraben und zu dokumentieren.

Nach § 14 SächsDschG bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, wer Erdarbeiten

etc. an einer Stelle ausführen will, von der bekannt oder den Umständen nach zu vermuten ist,

das sich dort Kulturdenkmale befinden.

7 Sollten im Rahmen der Vorhaben Spuren alten Bergbaus bzw. bergbaubedingte Schadenser-

eignisse bemerkt werden, so ist gemäß § 5 SächsHohlrVO das Sächsische Oberbergamt in

Kenntnis zu setzen.

8 Die Einhaltung der Abstandsregelung für Schornsteinaustrittsöffnungen gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 2

der 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung als zwingende Voraussetzung für die Zulassung des

Betriebes von Kaminöfen und Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe ist bei der Gebäude-

planung vorsorglich zu beachten.

9 Artenschutz

Die Feldlerche brütet auf dem westlich angrenzenden Acker (Cainsdorfer Flur). Deshalb muss

in dieser Richtung von einer Eingrünung mit hohen Baumarten abgesehen werden, da diese Art

solche Strukturen in einem Abstand von 50 - 100 m meidet (siehe faunistsiche Kartierung).

Werden bei den unmittelbaren Erschließungsarbeiten Fortpflanzungs- und Ruhestätten der

besonders oder streng geschützten Tierarten (Fledermäuse, europäische Vogelarten, Zaun-

eidechse etc.) festgestellt, ist die Untere Naturschutzbehörde sofort zu unterrichten und deren

Entscheidung abzuwarten.

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte sind die Erschließungsarbeiten im Zeitraum

vom Oktober bis März auszuführen.

10 Folgende Art wird im Bereich der Straßenbegleitpflanzung zur Verwendung festgesetzt:

Feldahorn (Acer campestre "Elsrijk")

Bäume für das Baugebiet:

Neben Obstgehölzen aller Art werden folgende Gehölze empfohlen:

Hainbuche (Carpinus betulus) Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior)

Vogelkirsche (Prunus avium) Traubenkirsche (Prunus padus)

Traubeneiche (Quercus petraea) Stieleiche (Quercus robur)

Winterlinde (Tilia cordata)

Großbäume (20 - 40 m) ausschließlich an Randbereichen (Berücksichtigung Schattenbildung).

Sträucher:

Blutroter Hartriegel (Cornus sanguinea) Gewöhnliche Hasel (Corylus avellana)

Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) Eingr. Weißdorn (Crataegus monogyna)

Zweigr. Weißdorn (Crataegus laevigata) Faulbaum (Frangula alnus)

Schlehe (Prunus spinosa) Hunds-Rosen (Rosa canina)

Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus)

11 Klimaschutz

Die zu errichtenden Gebäude sind vorrangig in einer nachhaltigen und ressourcenschonenden

Bauart und - weise zu errichten und zu betreiben. Die Häuser sind mit einer klimaschonenden

Haustechnik, wie z.B. Wärmepumpenanlagen, Geothermie oder Biomasseheizung auszustatten.

Die energetische Gebäudehülle muss der aktuellen Wärmeschutzverordnung (GEG) erfüllen,

um im Betrieb möglichst effizient und klimaneutral zu sein.

Die Ausrichtung der Häuser soll eine aktive und passive Solarnutzung ermöglichen, z.B. durch

den Einbau von Photovoltaik- und / oder Solarthermieanlagen. Eine Ausrichtung der geneigten

Hauptdachfläche nach Süden ist begünstigend. Die Fenster der Häuser sollen so angeordnet

sein, dass der sommerliche Wärmeschutz durch konstruktive Maßnahmen erfüllt ist sowie

passiver Sonneneintrag im Winter möglich ist.

Nebengebäude, wie Garagen, Gartenhäuser, Carports o.ä. sind mit Gründächern (extensive

Dachbegrünung) zu versehen.

Auf jedem Grundstück ist ein Regenwasserbehälter (z.B. Zistrenen) zum Auffanngen und

Verwenden des Niederschlagswassers vorzusehen.

12 Baumpflanzungen, Ver- und Entsorgungsanlagen

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungs-

zone in Breite von ca. 0,6 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom

vorzusehen. Hinsichtlich eventuell geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baum-

standorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für

Straßen- und Verkehrswesen zu beachten. Es ist sicherzustellen, dass durch Baumpflanzungen

der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht

behindert werden.

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

von Boden, Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Natur und Landschaft

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

133

21

Trinkwasserleitung (Wasserwerke Zwickau)
TW

Abwasserkanal (Wasserwerke Zwickau)
AW

ö         öffentlich

Fläche für Versorgungsanlagen

§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB

Flächen für Versorgungsanlagen

Anpflanzen Bäume

Anpflanzen Sträucher
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5.2 Das Niederschlagswasser der einzelnen Baugrundstücke ist auf dem eigenen Grundstück

zurückzuhalten und bei nachweislich geeigneten Untergrundverhältnissen mittels Versicker-

ungsanlagen (Kunststoffrigolen) oder breitflächig auf den Grünflächen in den Untergrund zu

versickern. Die schadlose Versickerung ist durch die einzelnen Grundstückseigentümern

grundstückskonkret zu prüfen (Erstellen eines Versickerungsgutachtens sowie Bemessung

unter Beachtung der DWA-A 138). Ist eine Versickerung nicht möglich, so hat die Anbindung

an den Regenwasserkanal in der geplanten Wohnstraße zu erfolgen.

5.3 Zur Rückhaltung des anfallenden Regenwassers im Bereich der Straßenverkehrsfläche sowie

im Bereich der Grundstücke ohne Versickerungsmöglichkeit, ist ein Regenrückhaltebecken

mit einem Volumen von mindestens 297,37 m³ vorzusehen.

5.4 Zur Reduzierung des Versiegelungsgrades sind auf den privaten Grundstücksflächen offen-

porige, versickerungsfähige Beläge auf Stellplätzen und Wegeflächen zu verwenden (Rasen-

fuge, Drainfuge, wassergebundene Decke, sog. Ökopflaster). Die Grundstückszufahrten sind

so zu gestalten, dass kein Oberflächenwasser den öffentlichen Verkehrsflächen zugeführt

wird.

6 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB), Maßnahmen Artenschutz

6.1 Auf der festgesetzten Ersatzfläche E1 (Flurstück Nr. 193 Gemarkung Cainsdorf und 34/20

Gemarkung Rottmannsdorf, Planteil 2) ist ein massiver Rohrdurchlass am Plotzbach,

bestehend aus zwei parallel verlegten Rohren aus Stahlbeton, ersatzlos rückzubauen. Das

Abbruchgut ist zu entsorgen.

6.2 Auf der festgesetzten Ersatzfläche E2 (Flurstück Nr. 160/3 Gemarkung Cainsdorf und 370/1

Gemarkung Culitzsch, Planteil 3) ist zur Verbesserung des ökologischen Zustandes des

Fließgewässers eine Sohlenschwelle am Plotzbach rückzubauen. Das anfallende Material

wird aus dem Gewässer entfernt und entsorgt.

6.3 Vor Beginn der Erschließungsarbeiten ist zu prüfen, ob durch die Erschließung des Bau-

gebietes besonders geschützte Arten (Feldlerche) oder deren Lebensstätten betroffen sein

können. Werden Hinweise auf Brutplätze festgestellt, ist mit der unteren Naturschutzbehörde

rechtzeitig abzustimmen mit welchen Vermeidungs- oder Ausgleichsmaßnahmen die arten-

schutzrechtlichen Zugriffsverbote überwunden werden können.

7 erneuerbare Energien (§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB)

7.1 Den Anforderungen des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel wird durch

die Festsetzung eines Gebietes Rechnung getragen, in dem bei der Errichtung von 

Gebäuden bauliche und sonstige technische Maßnahmen für den Einsatz erneuerbarer

Energien (Solarthermieanlagen, Photovoltaikanlagen, Wärmepumpe) getroffen werden

müssen.

8 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

9 Abs. 1 Nr. 25a)

8.1 Die Straßenbegleitpflanzung aus kleinkronigen Laubbäumen innerhalb des Geltungsbe-

reiches ist auf Privatgrund entlang der geplanten Straße, wie in der Planzeichnung darge-

stellt, durchzuführen. Der Pflanzabstand der straßenbegleitenden Baumpflanzungen beträgt

max. 25,0 m; vom Fahrbahnrand ist ein Abstand von mind. 2,0 m einzuhalten. Der genaue

Standort richtet sich nach den erforderlichen Grundstückszufahrten. Es wird die Verwendung

einer einheitlichen Laubbaumart entlang der Planstraße im gesamten Wohngebiet festge-

setzt (Feldahorn "Elsrijk"), um den Eindruck eines durchgängigen begrünten Straßenraumes

zu erzielen.

8.2 Auf der festgesetzten privaten Grünfläche entlang der Außengrenzen des Geltungs-

bereiches (Flurstück 180/4, Teilbereich) sind zur Randeingrünung der privaten Grundstücke

ca. 3,0 m breite Hecken mit heimischen, standortgerechten Sträuchern und klein- bis mittel-

wüchsigen Laubbäumen anzupflanzen, zu pflegen und bei Abgang nachzupflanzen. Für

die Gehölzpflanzungen sind heimische Vogelschutz- und Vogelnährgehölze unterschiedlicher

Wuchshöhe der Pflanzliste (III Hinweise zur Planung Nr. 10) zu verwenden. In Richtung

Westen muss von hohen Gehölzarten abgesehen werden. Hier sind ausschließlich niedrig

wachsende Arten zulässig (siehe faunistsische Kartierung igc Chemnitz). Die dargestellten

Strauch- und Baumstandorte sind nicht bindend.

8.3 Zur Begrünung der Bauflächen ist je angefangene 400 m² Grundstücksfläche ein Obst- oder

Laubbaum der Pflanzliste (III Hinweise zur Planung Nr. 10) als Hochstamm zu pflanzen. Die

Bäume sind durch die Eigentümer der Grund stücke dauerhaft zu erhalten und bei natür-

lichem Abgang durch Neupflanzungen entsprechender Art zu ersetzen. Die Straßenbegleit-

pflanzung wird auf die Gesamtzahl der zu pflanzenden Laubbäume je Grundstück ange-

rechnet.

8.4 Nadelgehölze sind unzulässig. Es sind einheimische, standortgerechte Arten des Sächsi-

schen Vorkommensgebietes II "Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland" zu ver-

wenden. Empfohlene Arten sind unter den textlichen Hinweisen genannt.

8.5 Um eine schnelle Begrünung des Baugebietes sicherzustellen, sind Mindestpflanzgrößen für

die Baum- und Strauchpflanzungen festgesetzt:

- Laubbaum: Hochstamm, Stammumfang mind. 14 - 16,

- Obstbaum: Hochstamm, Stammumfang 10 - 12,

- Heister (Heckenpflanzung): 2xv, h 100 - 150,

- Sträucher: vStr 3 - 5 Tr. H 60 - 100

8.6 Die Vorgärten sind gärtnerisch zu gestalten und zu bepflanzen. "Schottergärten" sind unzu-

lässig

8.7 Die festgesetzten Bepflanzungsmaßnahmen müssen innerhalb von zwei Jahren nach

Bezugsfertigkeit der Gebäude abgeschlossen sein.

E1

Verfahrensvermerke

1.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes "Wohngebiet Wilkauer Höhe" wurde vom Stadtat am 29.10.2019 (Beschluss Nr.:

BV/069/2019) beschlossen und durch Veröffentlichung im Stadtanzeiger vom 15.11.2019 bekannt gemacht.

Datum: Feustel     Siegel

     Bürgermeister

2.

Der Stadtrat hat am 17.12.2020 den Vorentwurf des Bebauungsplanes Maßstab 1:500 mit Begründung und Umwelt-

bericht gebilligt und zur Auslegung bestimmt (Beschluss Nr.: BV/028/2020).

Datum: Feustel        Siegel

       Bürgermeister

3.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde nach Bekanntmachung durch Veröffentlichung

im Stadtanzeiger der Stadt Wilkau-Haßlau vom 13.01.2021 im Rahmen einer  Auslegung vom 25.01.2021 bis

einschließlich 02.03.2021 durchgeführt.

Datum: Feustel      Siegel

        Bürgermeister

4.

Die von  der Planung berührten Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom 25.01.2021

zur Stellungnahme aufgefordert worden.

Datum: Feustel        Siegel

Bürgermeister

5.

Der Stadtrat hat am 01.08.2023 (Beschluss Nr. ...................) den Entwurf des Bebauungsplanes Maßstab 1:500 mit

Begründung und Umweltbericht beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

Datum: Feustel        Siegel

       Bürgermeister

6.

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung mit Festsetzungen, der Begründung mit

Umweltbericht sowie die vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen, haben in der  Zeit vom 09.08.2023 bis

einschließlich 20.09.2023 nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde durch

Veröffentlichung im Stadtanzeiger vom 12.08.2023 bekannt gemacht. Parallel dazu kann der Entwurf des Bebau-

ungsplanes auf der Internetseite der Stadt Wilkau-Haßlau (www.wilkau-hasslau.de) sowie auf dem zentralen

Internetportal des Landes Sachsen (www.buergerbeteiligung.sachsen.de) eingesehen werden. Während dieser

Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes schriftlich eingereicht

oder während der Sprechzeiten zur Niederschrift gebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen

können bei der Beschlussfassung der Satzung unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und

nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Satzung nicht von Bedeutung ist.

Datum: Feustel      Siegel

        Bürgermeister

7.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes wurden die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gemäß § 4

Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 09.08.2023 zur Stellungnahme aufgefordert.

Datum: Feustel        Siegel

       Bürgermeister

8.

Der Stadtrat hat die zum Entwurf vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen

Träger öffentlicher Belange am 25.04.2024 (Beschluss-Nr. ...............) abschließend abgewogen. Das Ergebnis ist

mitgeteilt worden.

Datum: Feustel         Siegel

            Bürgermeister

9.

Der Bebauungsplan bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)  und dem Textteil (Teil B) wurde am ..... . ..... . ..... vom

Stadtrat als Satzung beschlossen (Beschluss Nr. ................). Die Begründung und der Umweltbericht zum Bebauungs-

plan wurden gebilligt.

Datum: Feustel Siegel

Bürgermeister

10.

Die Satzung des Bebauungsplanes "Wohngebiet Wilkauer Höhe", bestehend aus der Planzeichnung und dem Textteil,

wird hiermit ausgefertigt.

Datum: Feustel         Siegel

            Bürgermeister

11.

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan sowie die Stelle bei der der Plan auf Dauer während der Sprechzeiten

von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am ..... . ..... . ..... im

Stadtanzeiger  der Stadt Wilkau-Haßlau öffentlich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die

Geltendmachung der Verletzung von Verfahrensvorschriften und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung

sowie auf die Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 2 BauGB und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungs-

ansprüchen nach § 44 BauGB hingewiesen worden. Der Bebauungsplan tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung in

Kraft.

Die Satzung wird dem Landratsamt Zwickau angezeigt.

Datum: Feustel         Siegel

            Bürgermeister

Fläche für die Rückhaltung und Versickerung von Oberflächenwasser (Rückhaltebecken)

ersatzloser Rückbau Rohrdurchlass
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Elt

Gebäude (Bestand)

Rechtsgrundlagen

Diese Bauleitplanung ist auf der Basis nachfolgend beschriebener Rechtsgrundlagen erarbeitet

und im Verfahren behandelt worden:

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I. S.

3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert

worden ist.

Baunutzungsverordnung (BauNVO) - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2

des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist.

Planzeichenverordnung (PlanZV) als Verordnung über die Darstellung des Planinhalts vom

18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021

(BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.

Raumordnungsgesetz (ROG)  in der Fassiúng vom 22.12.2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.03.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist.

Sächsische Bauordnung (SächsBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.05.2016

(SächsGVBl. S. 186), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01.03.2024 (SächsGVBl.

S. 169) geändert worden ist.

Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 09.03.2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom

28.11.2023 (SächsGVBl. S. 870) geändert worden ist.

Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen -  Landesplanungs-

gesetz (SächsLPlG) vom 11.12.2018 (SächsGVBl. S. 706), das zuletzt durch Artikel 25 des

Gesetzes vom 20.12.2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist.

Satzung zum Bebauungsplan "Wohngebiet Wilkauer Höhe" der Stadt

Wilkau-Haßlau

Aufgrund des § 10 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I.

S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394)

geändert worden ist sowie nach § 89 der Sächsischen Bauordnung in der Fassung der Bekannt-

machung vom 11.05.2016 (SächsGVBl. S. 186), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom

01.03.2024 (SächsGVBl. S. 169) geändert worden ist, in Verbindung mit § 4 der Gemeinde-

ordnung für den Freistaat Sachsen in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.03.2018

(SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 28.11.2023 (SächsGVBl. S 870)

geändert worden ist, wird nach Beschlussfassung durch den Stadtrat der Stadt Wilkau-Haßlau am

..... . ..... . .....  und der Bekanntmachung vom ..... . ..... . ..... die Satzung über den Bebauungsplan

"Wohngebiet Wilkauer Höhe" bestehend aus Planzeichnung Teil A (Planteil 1, M 1:500, Planteil 2,

M 1:2.000 und Planteil 3, M 1:2.000 sowie dem Textteil (Teil B) erlassen.

Wilkau-Haßlau, ..... . ..... . ..... Feustel    Siegel

    Bürgermeister
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Quelle: Kartengrundlage ist die digitale Liegenschaftskarte 12/2023, GeoSN


